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Ehren- und Verpflichtungserklärung 
für Teilnehmer/innen an Trainerausbildungs- und Fortbildungslehrgängen 

 
Gegenüber dem DMSB e.V. erkläre ich, 
 
 
 

(Name und Anschrift des/der Trainers/in 
 

1. Die Würde und die gesundheitliche Integrität jeder Sportlerin und jedes Sportlers sind das Fundament für 
einen fairen sportlichen Wettbewerb. Jede Manipulation, insbesondere durch Doping, verletzt diese 
Würde und damit die ethischen Grundlagen des Sports. Der Kampf gegen Doping ist deshalb von her-
ausragender Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des Sports. Doping stellt nicht nur ein gesundheitliches 
Risiko für die betroffenen Sportler/innen dar, sondern es ist ein klarer Verstoß gegen den Geist des 
Sports und gegen den Grundsatz der Fairness. 
 

2. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Sportler/innen Substanzen weitergegeben, zugänglich gemacht, rezeptiert 
oder appliziert oder Methoden angewandt, die gegen die jeweils gültigen nationalen oder internationalen 
Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen haben. 

 
3. Ich bin bereit, der unabhängigen Kommission zur Überprüfung von Trainer/innen und Offiziellen mit Do-

pingvergangenheit des DOSB auf Anforderung für eine Befragung zur Verfügung zu stehen und dem 
DOSB die notwendigen Unterlagen zu übergeben; die Kommission wird etwaige frühere Entscheidungen 
in ihre Beratung mit einbeziehen. 

 
4. Ich werde auch in Zukunft die Würde jeder Sportlerin und jedes Sportlers schützen und mich in keiner 

Weise an Dopingmaßnahmen beteiligen. Ich erkenne die einschlägigen Anti-Doping-Bestimmungen, 
insbesondere den WADA- und den NADA-Code an. Mir ist die Neufassung des § 6 a des Arzneimittel-
gesetzes bekannt, dem zufolge u.a. der Handel und das Inverkehrbringen sowie der Besitz nicht gerin-
ger Mengen von Dopingmitteln strafbar sind. 

 
5. Ich erkenne an, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung folgende Konsequenzen nach sich ziehen 

kann: 

• Ausschluss aus LMFV-/DMSB-Trainerlehrgängen mit Einbehalt der vollständigen Lehrgangskosten 

• Entzug und Einbehalt der gültigen Trainerlizenz 

• weitergehende Schadensersatzforderungen 

• Strafanzeige 

• Zahlung eines Geldbetrages an die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) bis zur Höhe von 10.000 
Euro, den der DOSB nach billigem Ermessen festsetzt 
 

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung weitere Sanktionen der Verbände auslösen kann. 
 
Ich erkläre im Weiteren mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass 

 

- ich von den Bestimmungen der FIA/FIM/FIM Europe, der Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB, 
den Anti-Doping-Regelwerken der Internationalen und Nationalen Anti-Doping-Agentur (WADA/NADA-
Code) sowie des DMSB, den Reglements und den sonstigen Bestimmungen des DMSB, jeweils in der 
neuesten Fassung sowie den Hinweisen und Erklärungen Kenntnis genommen habe, diese Sportgeset-
ze, Regelwerke und Bestimmungen sowie die Hinweise und Erklärungen mit meiner Zustimmung Be-
standteil des Trainerlizenzverhältnisses werden und ich diese als für mich verbindlich anerkenne und sie 
befolgen werde. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Zugriff und Einsicht in die einschlägigen Anti-Doping-
Bestimmungen der NADA und WADA in der jeweils aktuell geltenden Fassung auf der Homepage 
www.nada-bonn.de, www.wada-ama.org sowie auch daneben die sonstigen Bestimmungen und Regle-
ments des DMSB unter www.dmsb.de nehmen kann. Die aktuell gültige Fassung darüber hinaus frei zu-
gänglich in der Geschäftsstelle ausliegt und jederzeit eingesehen und/oder angefordert werden kann. 

 
- die Gerichtsbarkeiten des DMSB – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit – berechtigt sind, neben ande-

ren Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen die Sportgesetze, Regelwerke, Bestimmungen und 
vertraglichen Pflichten – wie von dem DMSB in der RuVO, den Regelwerken, Ausschreibungen und 
sonstigen Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen, unbeschadet des Rechts, den in der RuVO und 
den Regelwerken geregelten Sportrechtsweg zu beschreiten und ich die von den DMSB-Organen ge-
troffenen Entscheidungen und Maßnahmen anerkenne und befolgen werde. 
 

- mir auf Grund der Lizenzerteilung, -ablehnung, -rücknahme, ihres Erlöschens, der Entziehung der Li-
zenz, etwaiger Auflagen oder sonstiger Maßnahmen und Entscheidungen keine Schadensersatzansprü-
che irgendwelcher Art gegenüber dem DOSB, dem DMSB und deren Mitgliedsorganisationen, den Or-

http://www.nada-bonn.de/
http://www.wada-ama.org/
http://www.dmsb.de/
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ganen, Generalsekretären, Geschäftsführern sowie den Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen, den Mitar-
beitern und Mitgliedern der zuvor aufgeführten Stellen und Personen zustehen, dies gilt nicht für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Ver-
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf 
einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für 
Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadenser-
satzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. 

 

Ich bestätige, dass 

 

- sämtliche eingetragenen oder sonst gemachten Angaben richtig und vollständig sind und ich den DMSB 
unverzüglich über jede Änderung der von mir gemachten Angaben unterrichten werde. 
 

- der DMSB berechtigt ist, die zur Prüfung der Lizenzerteilung erforderlichen oder die den späteren Weg-
fall von Voraussetzungen der Lizenzerteilung betreffenden, Auskünfte einzuholen. 

 
- ich mich verpflichte, keine verbotenen Substanzen oder Methoden zu verwenden, wie sie in den Ver-

botslisten der WADA definiert sind. 
 

Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den DMSB an sei-
ne Mitgliedsorganisationen und den DOSB, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich 
zwecks Trainerlizenzausstellung sowie der Trainerlizenzverlängerung einverstanden. Ich habe jederzeit die Mög-
lichkeit, vom DMSB-Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@dmsb.de, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt – Aus-
kunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerrufsrecht auszuüben. 
 

Die Datenschutzbestimmungen des DMSB sind unter mein.dmsb.de → Datenschutzbestimmungen einsehbar.  
 
Den in der Anlage 1 niedergeschriebenen Ehren- und Verhaltenskodex habe ich zur Kenntnis genommen und 
verpflichte mich ebenfalls mit meiner Unterschrift zu dessen Einhaltung. 
 
 
 
_______________________  ___________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  
     Name, Vorname  
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Anlage 1  

Ehrenkodex 

Der Ehrenkodex für Trainerinnen und Trainer basiert auf dem Prinzip der Verantwortung aller Beteiligten für das Wohl 
der Athleten. Wettkampferfolge sind unter Befolgung der geltenden Regeln und unter Beachtung des „Fair-Play“ an-
zustreben: Die Würde des Menschen hat dabei immer Vorrang. In pädagogischer Hinsicht kommt den verantwortli-
chen Trainerinnen und Trainern für die Ihnen anvertrauten Sportler im Sinne der Erziehung zur Leistung besondere 
Bedeutung zu. 

1. Trainerinnen und Trainer respektieren die Würde der Sportlerinnen und Sportler, die unabhängig vom Alter, 
Geschlecht, sozialer und ethischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer Überzeugung, oder wirt-
schaftlicher Stellung gleich und fair behandelt werden. 

2. Im Trainingsprozess wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligter angestrebt. Neben dem 
Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern wird auf einen engen Kontakt zu den jeweiligen Talentförde-
rungsstützpunkten und ggf. Heimtrainern (etc.) Wert gelegt. 

3. Trainerinnen und Trainer bemühen sich, die Anforderungen des Sports in Training und Wettkampf mit den 
Belastungen des sozialen Umfeldes, insbesondere von Familie, Schule, Ausbildung und Beruf in Einklang 
zu bringen. Dazu zählen auch dem Alter angemessene Trainings- und Wettkampfzeiten sowie nach Mög-
lichkeit Verringerung von Wegezeiten. 

4. Trainerinnen und Trainer bemühen sich um ein pädagogisches verantwortliches Handeln: 

• Sie geben an die zu betreuende Sportler/innen sowie an die übrigen im Ausbildungsprozess betei-
ligten Personen alle wichtigen fachlichen und organisatorischen Informationen zum Training und 
zur Leistungsentwicklung weiter. 

• Sie beziehen die Athleten und Erziehungsberechtigten etc. in Entscheidungen mit ein, die die Athle-
ten persönlich betreffen. 

• Sie berücksichtigen bei Minderjährigen immer auch die Interessen der Erziehungsberechtigten 

• Bei Leistungssportmaßnahmen etc. ist das Einverständnis sowie die Information und Unterstützung 
der Erziehungsberechtigten ebenso wichtig wie die des Heimtrainers bzw. Heimatvereins. 

• Sie unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung der ihnen anvertrauten Sportler/innen. Sie erziehen 
zur Eigenverantwortlichkeit und zur Selbstständigkeit auch in Hinblick auf ein späteres Leben. 

• Sie bemühen sich bei Konflikten um offene, gerechte und humane Lösungen. Dabei sollte nach 
Möglichkeit das persönliche Gespräch mit den Beteiligten gesucht werden. 

• Sie wenden keine Form von Missbrauch und Gewalt, ob körperlicher, seelischer oder sexueller Art, 
gegenüber den ihnen anvertrauten Athleten an. 

5. Trainerinnen und Trainer erziehen ihre Sportler darüber hinaus  

• zu sozialem Verhalten innerhalb der Trainingsgemeinschaft. Dies betrifft insbesondere auch das 
gemeinsame Training von Sportlern aus unterschiedlichen Vereinen im Rahmen von Trainings-
maßnahmen. Hierbei sollte insbesondere der Respekt und die Kooperation mit Aktiven aus ande-
ren Vereinen gefördert werden. 

• zu fairem Verhalten und zum verantwortlichen Umgang mit Natur und der Mitwelt. 

6. Das Interesse der Athleten, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihr Glück stehen über den Interessen 
und den Erfolgszielen der Trainer sowie Sportorganisationen. Alle Trainingsmaßnahmen sollten dem Alter, 
der Erfahrung sowie den aktuellen physischen und psychischen Zustand der Sportlerinnen und Sportler ent-
sprechen. 

7. Trainerinnen und Trainer verpflichten sich den Gebrauch verbotener Substanzen (Verbotsliste der WADA) 
zu unterbinden und Suchtgefahren (Drogen-, Nikotin- und Alkoholmissbrauch) vorzubeugen. Sie werden 
durch gezielte Aufklärung und Wahrnehmung ihrer Vorbildfunktion negativen Auswüchsen entgegenwirken. 
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8. Im Umgang mit weiteren Verantwortlichen im organisierten Sport, Trainerkollegen, Funktionären, Sportwar-
ten und Sportlern aus anderen Vereinen wird eine vertrauensvolle, kritisch-konstruktive Zusammenarbeit 
angestrebt – direkte Kommunikation sollte dafür die Basis darstellen. 

Verhaltenskodex 

- Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und dessen Ent-
wicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persön-
lichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die der an-
deren Vereinsmitglieder werde ich respektieren. 

- Ich werde die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem 
sozialem Verhalten anderen Menschen sowie Tieren gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu fairem und res-
pektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber allen anderen Personen 
erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und der Mitwelt anleiten.  

- Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einset-
zen. 

- Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerechte 
Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen. 

- Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 
Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausü-
ben. 

- Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und au-
ßersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

- Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und verspreche, alle jungen 
Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politi-
schen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln so-
wie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

- Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein, stets die 
Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und auf deren Einhaltung achten 
und nach den Gesetzen des Fair Play handeln.  

- Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich zie-
he im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen 
auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

- Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern auf den Werten und 
Normen dieses Ehrenkodexes basiert. 

 

 


